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Cannabis als Medizin bei Autismus
Ihre Zeichen und Nachricht vom: 11.04.2018
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bezüglich Ihrer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz, obCannabis derzeit zur Be-
handlung von Autismus eingesetzt wird und welche Symptome gegebenenfalls hierdurch 
gelindert werden sollen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass für die Bearbeitung Ihrer 
Anfrage gemäß §1 der Informationsgebührenverordnung vom 01.01.2006 (IFGGebV)  in 
Verbindung mit der Anlage zu § 1 IFGGebV aufwandsbezogen Gebührenerhoben werden, 
die im vorliegenden Fall bis zu 250,00 Euro betragen können. 
Wir bitten Sie daher, uns innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt dieses Schreibens unter 
Angabe des GeschäftszeichensZ161.06 Z161.06-2018-20063IFG 2018#0049 mitzuteilen, ob 
Sie einer etwaigen Gebührenübernahme zustimmen.  
Sofern keine Antwort Ihrerseits erfolgt, gehen wir davon aus, dass Sie Ihren Antrag auf In-
formationszugang zurückziehen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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